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Hinweise zur Veranstaltung von Festzügen / Umzügen (Brauchtumsveranstaltungen) 
 
 
Aus verschiedenen Anlässen (Kirmes, Weinfest, Karneval) werden traditionsgemäß Umzüge 
veranstaltet, bei denen Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne eingesetzt werden. Für die Veranstaltung 
von Umzügen ist eine verkehrsrechtliche Erlaubnis § 29 Abs. 2 StVO erforderlich. Hierzu bitten wir 
vorab um Beachtung folgender Hinweise (weitere Auflagen bleiben der verkehrsrechtlichen Erlaubnis 
vorbehalten): 
 

• An den Umzügen dürfen nur solche Fahrzeuge teilnehmen, die den Vorschriften des 
Straßenverkehrsrechts, insbesondere der Straßenverkehrs-Ordnung und der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung, entsprechen. Auf folgende Unterlagen des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz wird in diesem Zusammenhang 
hingewiesen: 
o Erlass vom 22.10.2018. Dieser enthält eine Zusammenfassung der Rechtslage und 

Empfehlungen zum Einsatz von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen bei örtlichen 
Brauchtumsveranstaltungen. 

o Merkblatt „Einsatz von Fahrzeugen bei Brauchtumsumzügen“ vom 14.12.2023 
Beide Unterlagen sind unten angefügt. 

 

• Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass die nach den dort genannten Bestimmungen 
notwendigen Bescheinigungen und Gutachten über die Verkehrssicherheit der eingesetzten 
Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen sowie die erforderlichen Versicherungsnachweise 
vorliegen. 

 

• Vom Veranstalter ist ein Verantwortlicher zu benennen, der für Polizei und Ordnungsamt ständig 
erreichbar ist.  

 

• Beim Umzug ist eine ausreichende Anzahl an Ordnern einzusetzen, welche durch Armbinde, 
Warnweste oder ähnlich geeignete Mittel als solche zweifelsfrei erkennbar sind.  

 
Zur Absicherung der teilnehmenden Fahrzeuge sind bei Einzelfahrzeugen und 3-achsigen 
Gespannen mindestens 4 Ordner, bei größeren Gespannen mindestens 6 Ordner erforderlich. 
 
Sofern die Größe eines Fahrzeuges bzw. Festwagens es erfordert oder wenn im Verlauf der 
Zugstrecke Engstellen oder sonstige Gegebenheiten eine höhere Anforderung an die Absicherung 
stellen, sind entsprechend mehr Ordner vorzusehen. 

 

• Das Herabreichen von Gaben von Wagen und sonstige Betätigungen, die Zuschauer dazu 
veranlassen könnten, nahe an die Wagen heranzutreten, sind zu unterlassen.  

 

• Die vom Umzug in Anspruch genommenen Straßen sind grundsätzlich durch Verkehrszeichen 250 
(Verbot für Fahrzeuge aller Art) und Verkehrszeichen 600 (Absperrbake) zu sperren. Je nach 
Einzelfall und Örtlichkeit können sich weitere Anforderungen (z. B. Zufahrtssperren) an die 
Absicherung ergeben.  

 

• Die verkehrsrechtliche Erlaubnis wird auf Gefahr des Veranstalters erteilt. Die 
Straßenverkehrsbehörde, die Straßenbaulastträger, die Straßenbaubehörde und die Polizei sind 
von Ansprüchen Dritter freizustellen, die mittelbar oder unmittelbar auf die Durchführung des 
Umzuges und die damit in Zusammenhang stehenden Verkehrsbeschränkungen zurückgeführt 
werden können.  

 

• Für die Veranstaltung muss eine Haftpflichtversicherung bestehen, die mindestens die in der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 StVO genannten Versicherungssummen 
abdeckt. 

  



 

 



 



 

 



 



 



 
 



 







 
 


